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Das 'Nein' kann ich bestätigen. In der Studienordnung für BWLer stand sogar seinerzeit als
Eingangsvoraussetzung: 6 Monate kaufmännisches Praktikum, erwünscht abgeschlossene
kaufmännische Lehre. Auch eine einjährige Unterrichtstätigkeit im Ausland im Rahmen des
'Comenius'-Programms zwischen Diplom-Prüfung und Beginn des Referendariats wurde in
Baden-Württemberg nicht auf die Probezeit angerechnet mit der klaren Aussage: Alles was VOR
dem 2. Staatsexamen war, zählt nicht.
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